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Geleitwort


In über zwanzig Jahren Tätigkeit in der Vermögensberatung habe ich unzählige Erbfälle begleitet – von der minutiösen Planung bis zur manchmal chaotischen Abwicklung. Und ich muss gestehen: Die dramatischsten Fälle waren fast immer jene, in denen überhaupt keine Planung stattgefunden hatte. Familien, die sich jahrzehntelang bestens verstanden, zerstritten sich binnen Monaten um Ferienhäuser und Schmuckstücke. Unternehmen, die Generationen überdauert hatten, scheiterten am Generationenwechsel. Vermögen, das über Jahrzehnte mühsam aufgebaut worden war, wurde durch Steuerbelastungen und Streitkosten halbiert.


Warum schreibe ich das gleich zu Beginn? Weil ich Sie nicht mit juristischem Fachjargon und theoretischen Konstrukten langweilen möchte, sondern Ihnen etwas mitgeben will, das wirklich zählt: praktisches Wissen, das funktioniert. Dieses Buch ist aus der Praxis für die Praxis entstanden. Jedes Kapitel, jeder Hinweis basiert auf realen Fällen – wobei ich Namen und Details selbstverständlich geändert habe.




Wer bin ich – und wer bin ich nicht


Lassen Sie mich gleich zu Beginn klarstellen: Ich bin kein Rechtsanwalt. Ich bin Berater. Meine Rolle ist die des Koordinators, des Übersetzers, des Brückebauers zwischen verschiedenen Welten.


Wenn ich mit Familien arbeite, bringe ich die richtigen Leute zusammen: Fachanwälte für Erbrecht, Steuerberater, Notare, manchmal auch Wirtschaftsprüfer oder Unternehmensnachfolge-Spezialisten. Ich sorge dafür, dass alle am selben Strang ziehen, dass die verschiedenen Aspekte – erbrechtliche, steuerliche, betriebswirtschaftliche, familiäre – zusammenpassen.


Aber die Rechtsberatung selbst? Die überlasse ich den Profis. Den Anwälten, die täglich mit Erbrecht zu tun haben. Den Steuerberatern, die die neuesten BMF-Schreiben kennen. Den Notaren, die wissen, wie man Verträge rechtssicher gestaltet.


Meine Stärke liegt woanders: Ich übersetze zwischen diesen Welten. Ich erkläre meinen Mandanten, was der Anwalt mit “Vor- und Nacherbschaft” meint und warum das sinnvoll sein könnte. Ich helfe dem Steuerberater zu verstehen, welche familiären Dynamiken bei der Planung zu berücksichtigen sind. Ich bringe alle Beteiligten an einen Tisch und moderiere, bis eine Lösung gefunden ist, die rechtlich sauber, steuerlich optimiert und für die Familie praktikabel ist.




Warum ich dieses Buch geschrieben habe


Nach über zwanzig Jahren in diesem Geschäft habe ich so viele Muster gesehen, so viele typische Fehler, so viele wiederkehrende Probleme. Und ich dachte: Das muss doch irgendwie strukturiert darstellbar sein. Sodass Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, einen Überblick bekommen. Einen Leitfaden. Eine Orientierung.


Nicht als Ersatz für professionelle Beratung – das wäre anmaßend und auch gar nicht möglich. Sondern als Vorbereitung. Als Grundlage für informierte Gespräche mit Ihren Beratern. Als Hilfe, die richtigen Fragen zu stellen.


Manche Kollegen werden vielleicht kritisieren, dass ich hier an einigen Stellen deutlicher Position beziehe, als das in klassischen Fachbüchern üblich ist. Aber ehrlich gesagt: Nach zwanzig Jahren in diesem Geschäft habe ich durchaus eine Meinung dazu entwickelt, welche Gestaltungen funktionieren und welche nicht. Welche Fehler vermeidbar sind und welche Risiken man einfach nicht eingehen sollte. Und ich finde, darauf haben Sie als Leser ein Recht.


Trotzdem – und das ist mir wichtig – ich gebe keine Rechtsberatung. Das kann und will dieses Werk nicht leisten. Jeder Fall ist anders, jede Familie hat ihre eigenen Dynamiken, jedes Vermögen seine Besonderheiten. Was ich Ihnen bieten kann, ist ein fundierter Überblick, eine Orientierung im Dschungel der Möglichkeiten und vielleicht auch ein paar Anregungen für Gespräche mit Ihren Beratern.







Wie dieses Buch entstanden ist


Die Grundlage bilden die vielen Fälle, die ich begleitet habe. Die Geschichten von Familien, die klug geplant haben – und von solchen, die es nicht getan haben und die Konsequenzen tragen mussten. Die Erkenntnisse aus hunderten Beratungsgesprächen mit Anwälten, Steuerberatern und Notaren. Die Diskussionen mit


Kollegen auf Fachveranstaltungen. Die Weiterbildungen, Seminare und Workshops der letzten zwei Jahrzehnte.


Natürlich habe ich auch ausgiebig recherchiert. Die einschlägige Fachliteratur studiert, aktuelle Rechtsprechung verfolgt, Gesetzesänderungen analysiert. Am Ende dieses Buches finden Sie ein umfangreiches Literaturverzeichnis mit den Quellen, die ich konsultiert habe.


Aber die wahre Quelle sind die Menschen. Die Familien, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Von denen habe ich mehr gelernt als aus jedem Lehrbuch.










Was Sie von diesem Buch erwarten können – und was nicht




Sie können erwarten:




	Einen umfassenden Überblick über die Nachlassplanung aus verschiedenen Blickwinkeln


	Praxisnahe Erklärungen komplexer rechtlicher und steuerlicher Zusammenhänge


	Konkrete Beispiele aus der Beratungspraxis (anonymisiert)


	Hinweise auf typische Fehler und wie man sie vermeidet


	Checklisten und Muster zur Orientierung


	Ehrliche Einschätzungen, was funktioniert und was nicht








Sie können nicht erwarten:




	Rechtsberatung für Ihren konkreten Fall


	Steuerberatung für Ihre individuelle Situation


	Fertige Lösungen, die Sie einfach übernehmen können


	Garantien, dass bestimmte Gestaltungen funktionieren


	Vollständigkeit in allen Details (dafür ist das Thema zu komplex)












Ein Wort an die Fachkollegen


Wenn Anwälte, Steuerberater oder Notare dieses Buch lesen – was ich mir durchaus wünsche – werden Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht die Stirn runzeln. “Das ist zu vereinfacht!” “Da fehlen wichtige Details!” “Die Rechtsprechung ist differenzierter!”


Sie haben Recht. Dieses Buch ist kein Kommentar und keine wissenschaftliche Abhandlung. Es ist ein Ratgeber für die Praxis. Und manchmal muss man vereinfachen, um verständlich zu sein. Manchmal muss man Details weglassen, um den Blick aufs Wesentliche nicht zu verstellen.


Wo immer es um wirklich wichtige Feinheiten geht, habe ich darauf hingewiesen, dass professionelle Beratung nötig ist. Das ist mein roter Faden: Orientierung geben, aber nicht den Anspruch erheben, alle Antworten zu haben.













Danksagung



Besonderer Dank gebührt all den Fachanwälten für Erbrecht, Steuerberatern und Notaren, mit denen ich über die Jahre zusammenarbeiten durfte. Von Ihnen habe ich gelernt, wie man komplexe Sachverhalte klar strukturiert, wie man verschiedene Rechtsbereiche zusammenbringt, wie man Lösungen findet, die funktionieren.


Ebenso danke ich meinen Mandanten, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Ihre Geschichten – ihre Sorgen, ihre Hoffnungen, ihre Familiendynamiken – sind die Grundlage dieses Buches. Von Ihnen habe ich gelernt, was wirklich zählt.


Und ich danke meiner Familie, die ertragen hat, dass ich Abende und Wochenenden mit diesem Buch verbracht habe. Und die mir immer wieder versichert hat, dass es wichtig ist – auch wenn es kein leichtes Thema für den Feierabend ist.


Wenn dieses Buch auch nur eine Familie davor bewahrt, sich nach einem Erbfall zu zerstreiten, oder auch nur einem Unternehmen hilft, die Nachfolge geregelt zu bekommen, hat es seinen Zweck erfüllt.


In diesem Sinne: Viel Erfolg bei Ihrer Nachlassplanung!


Sigmaringen, im Januar 2026


Andreas Sawall
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I. Einleitung: Warum
Nachlassplanung unverzichtbar ist



Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Kontext der Vermögensnachfolge


Neulich saß ich einem Mandanten gegenüber – erfolgreicher Unternehmer, Mitte sechzig, topfit – der mir glasklar sagte: “Herr Doktor, über meinen Tod rede ich nicht. Dafür ist noch Zeit.” Drei Monate später erlitt er einen Schlaganfall. Überlebt hat er, Gott sei Dank. Aber das Chaos, das danach ausbrach, hätte vermieden werden können. Seine drei Kinder stritten sich erbittert über die Unternehmensführung, während er im Krankenhaus lag. Bis heute haben sich zwei der Geschwister nicht wieder versöhnt.


Diese Geschichte ist leider kein Einzelfall. Und sie illustriert ein grundsätzliches Problem: Wir Deutschen reden nicht gern über den Tod. Schon gar nicht über unseren eigenen. Dabei geht es bei der Nachlassplanung um weit mehr als nur um den Tod – es geht ums Leben. Um das Leben unserer Kinder, unserer Enkel, um die Zukunft dessen, was wir aufgebaut haben.


Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, auch wenn sie je nach Quelle etwas variieren: Zwischen 250 und 400 Milliarden Euro werden in Deutschland jährlich vererbt oder verschenkt. Das ist mehr als der Bundeshaushalt! Und doch – und das finde ich persönlich erschreckend – haben nach Schätzungen der Bundesnotarkammer nur etwa 30 Prozent der Deutschen


überhaupt ein Testament. Bei den unter 50-Jährigen liegt die Quote noch deutlich niedriger.


Woran liegt das? Nun, ein großer Teil ist sicherlich Verdrängung. Der Tod ist unangenehm, also beschäftigen wir uns nicht damit. Ein anderer Teil ist Unwissenheit. Viele Menschen glauben, die gesetzliche Erbfolge würde schon für eine “gerechte” Verteilung sorgen. Was “gerecht” ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Aber eines ist sicher: Die gesetzliche Erbfolge entspricht in vielen – wenn nicht den meisten – Fällen nicht den tatsächlichen Wünschen des Erblassers.


Nehmen Sie unverheiratete Paare. Egal wie lange sie zusammenleben, egal wie eng ihre Bindung ist – erbrechtlich sind sie Fremde. Null, nichts, nada. Der Partner geht komplett leer aus, wenn kein Testament existiert. Stattdessen erben irgendwelche entfernten Verwandten, die man vielleicht seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Ist das gerecht? Ich finde nicht.


Oder nehmen Sie Patchwork-Familien – und davon gibt es immer mehr. Die gesetzliche Erbfolge kennt nur leibliche Kinder und adoptierte Kinder. Stiefkinder, die man jahrelang großgezogen hat? Pech gehabt. Die erben gar nichts, es sei denn, man adoptiert sie oder regelt es testamentarisch. Ich habe Fälle erlebt, wo erwachsene Stiefkinder, die seit ihrer Kindheit in der Familie waren, plötzlich vor vollendeten Tatsachen standen. Das tut weh, auf allen Seiten.


Aber auch bei klassischen Familienkonstellationen läuft es nicht immer rund. Das beröhmte Berliner Testament –


Eheleute setzen sich gegenseitig zu Alleinerben ein, die Kinder erben später – klingt vernünftig, oder? Ist es in vielen Fällen auch. Aber die steuerlichen Folgen werden oft übersehen. Da bleiben Freibeträge ungenutzt, Steuern werden verschenkt (im wahrsten Sinne des Wortes), und am Ende ist die Steuerbelastung doppelt so hoch wie nötig. Ich habe einmal ausgerechnet, dass eine Familie durch ein schlecht konzipiertes Berliner Testament gut 200.000 Euro mehr Erbschaftsteuer gezahlt hat als nötig gewesen wäre. Geld, das jetzt fehlt.


Die demographische Entwicklung verschärft die Situation. Wir werden älter, viel älter. Meine Großeltern sind mit 70 gestorben, heute ist das für viele gerade mal die erste Hälfte des Ruhestands. Das klingt erst mal toll – und ist es ja auch. Aber es bedeutet auch, dass Erbfälle immer später eintreten. Ich habe zunehmend Mandanten, die mit 65 oder 70 erben. Die brauchen das Geld oft gar nicht mehr, ihre eigenen Kinder wären die, die es gut gebrauchen könnten. Deshalb wird die vorweggenommene Erbfolge – also die Vermögensübertragung zu Lebzeiten – immer wichtiger.


Und dann ist da noch das Thema Unternehmensnachfolge. In den nächsten zehn Jahren steht in Deutschland bei zigtausenden Familienunternehmen der Generationenwechsel an. Die Babyboomer gehen in Rente. Viele dieser Unternehmen haben die Nachfolge nicht geregelt. Das ist nicht nur für die Familien problematisch, sondern für die gesamte Wirtschaft. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie gut laufende Betriebe den Bach runtergingen, weil die Nachfolge nicht geklärt war.


Ein Beispiel aus meiner Praxis: Mittelständischer Maschinenbauer, 80 Mitarbeiter, drei Söhne. Der Vater stirbt plötzlich, ohne Testament, ohne Regelung. Alle drei werden automatisch Erben. Klingt fair? Nur, dass zwei der drei gar nicht im Unternehmen arbeiten und auch kein Interesse daran haben. Aber sie haben Mitspracherechte. Und – Sie ahnen es – unterschiedliche Vorstellungen. Der eine will verkaufen, der andere Dividenden maximieren, der dritte (der einzige, der mitarbeitet) will investieren. Binnen zwei Jahren war das Unternehmen pleite. Achtzig Menschen verloren ihre Jobs. Das wäre vermeidbar gewesen.




Typische Fehler und ihre Konsequenzen


Wenn ich die Fehler aufzählen müsste, die mir in meiner Laufbahn am häufigsten begegnet sind, würde das ein eigenes Buch füllen. Aber einige stehen wirklich heraus, weil sie immer wieder vorkommen und fast immer gravierende Folgen haben.




Fehler Nummer Eins: Gar nichts tun.


Das ist mit Abstand der häufigste Fehler. “Ich hab doch noch Zeit” – bis man plötzlich keine mehr hat. Ich verstehe ja, dass niemand gern über seinen Tod nachdenkt. Aber Hand aufs Herz: Wir schließen eine Haftpflichtversicherung ab, obwohl wir nicht vorhaben, jemanden zu verletzen. Wir schnallen uns im Auto an, obwohl wir nicht vorhaben, einen Unfall zu bauen. Warum dann keine Vorsorge für den einen Fall, der garantiert eintritt?


Ein Kollege aus Hamburg erzählte mir von einem Fall, der ihn bis heute beschäftigt: Junger Vater, 42, topfit, plötzlicher Herzinfarkt beim Joggen. Tot. Drei kleine Kinder, Ehefrau. Kein Testament. An sich kein Drama, denn die gesetzliche Erbfolge würde greifen: Frau und Kinder erben. Nur blöd, dass die Eltern des Verstorbenen – mit denen er seit Jahren zerstritten war – plötzlich Pflichtteilsansprüche geltend machten. Die junge Witwe musste das gemeinsame Haus verkaufen, um die Eltern auszuzahlen. Mit drei kleinen Kindern. So etwas macht mich wütend, weil es so unnötig ist.







Fehler Nummer Zwei: Das handschriftliche Testament vom Wohnzimmertisch.


Eigenhändige Testamente sind grundsätzlich in Ordnung, keine Frage. Aber – und das ist ein großes Aber – sie müssen formal korrekt sein. Und inhaltlich eindeutig. Ich habe Testamente gesehen, die auf Bierdeckeln geschrieben waren (nicht gültig), am Computer getippt (nicht gültig), nur mit Vornamen unterschrieben (problematisch), ohne Datum (ebenfalls problematisch).


Mein “Lieblings\"-Fall: Ein Testament, in dem stand: “Mein Sohn Hans soll das Haus bekommen.” Klingt klar, oder? Nur: Ist Hans jetzt Erbe oder Vermächtnisnehmer? Das ist ein himmelweiter Unterschied! Als Erbe würde er auch die Schulden erben und müsste andere Vermächtnisse erfüllen. Als Vermächtnisnehmer hätte er nur Anspruch auf das Haus. Die Geschwister stritten sich zwei Jahre vor Gericht. Am Ende kostete der Prozess mehr als das Haus wert war.


Oder die Klassiker: “Meine Kinder sollen alles zu gleichen Teilen erben.” Klingt gut, aber was ist mit dem Pflichtteil des Ehepartners? Der wurde komplett übersehen. Oder: “Mein Vermögen soll so aufgeteilt werden, wie ich es mit meiner Frau besprochen habe.” Ja, schön – aber was hatten Sie denn besprochen? Nach Ihrem Tod kann uns das niemand mehr sagen.







Fehler Nummer Drei: Das Berliner Testament ohne Wenn und Aber.


Verstehen Sie mich nicht falsch: Das Berliner Testament ist nicht per se schlecht. Im Gegenteil, für viele Ehepaare ist es genau richtig. Aber es muss durchdacht sein. Ich erlebe immer wieder, dass Eheleute sich wechselseitig zu Alleinerben einsetzen, ohne die Folgen zu bedenken.


Erstens: Die Kinder haben beim ersten Erbfall einen Pflichtteilsanspruch. Wenn eines der Kinder – aus welchen Gründen auch immer – diesen geltend macht, kann das den überlebenden Ehegatten in ernsthafte Liquiditätsschwierigkeiten bringen. Ich hatte einen Fall, wo die Tochter ihren Pflichtteil verlangte, weil sie selbst pleite war. Die Mutter musste das gemeinsame Haus beleihen, um die Tochter auszuzahlen. War die Tochter ein Monster? Nein, sie war einfach verzweifelt. Hätte man das verhindern können? Ja, durch geschicktere Gestaltung.


Zweitens: Die Steuer. Oh, die Steuer. Ich werde nicht müde, das zu betonen, weil es so oft übersehen wird. Beim klassischen Berliner Testament bleiben die Freibeträge der Kinder beim ersten Erbfall ungenutzt.


Das kann – je nach Vermögen – richtig teuer werden. Bei einem Millionenvermögen reden wir schnell von sechsstelligen Steuerbeträgen, die man hätte sparen können.


Drittens: Die Bindungswirkung. Nach dem Tod des ersten Ehegatten kann der Überlebende das Testament nicht mehr ändern. Was, wenn die Umstände sich ändern? Was, wenn er wiederheiratet? Was, wenn eines der Kinder sich als schwarzes Schaf entpuppt? Pech gehabt. Ich habe eine Mandantin, die seit 15 Jahren mit dieser Bindung hadert, weil sich eines ihrer drei Kinder seit dem Tod ihres Mannes nicht mehr bei ihr meldet. Aber ändern kann sie nichts.







Fehler Nummer Vier: Unternehmensnachfolge auf die lange Bank schieben.


Das ist so ein typisches “Das hat noch Zeit\"-Thema. Nur dass es eben keine Zeit mehr hat, wenn der Ernstfall eintritt. Ich kenne einen Unternehmer – nennen wir ihn Herrmann S. – der sein Leben lang ein florierendes Speditionsunternehmen aufgebaut hatte. Gut 120 Mitarbeiter, solide Auftragslage, schwarze Zahlen. Zwei Söhne, beide im Unternehmen tätig, beide kompetent. Alles bestens, sollte man meinen.


Nur: Herrmann S. konnte sich nicht entscheiden, welcher Sohn das Sagen haben sollte. Also entschied er gar nicht. Und als er mit 68 unerwartet starb, erbten beide Söhne zu gleichen Teilen. Innerhalb eines Jahres waren sie heillos zerstritten. Der eine wollte expandieren, der andere konsolidieren. Am Ende verkauften sie an einen Investor


– unter Wert, weil die Streitereien bereits an die Öffentlichkeit gelangt waren. Die Mitarbeiter waren verunsichert, Kunden sprangen ab. Ein Trauerspiel.







Fehler Nummer Fünf: Pflichtteilsansprüche ignorieren.


“Ich enterbe meinen Sohn, der bekommt gar nichts!” – wenn ich das höre, muss ich meistens erst mal Wasser in den Wein gießen. Enterben können Sie zwar, aber Ihren Sohn – oder jedes andere pflichtteilsberechtigte Kind – werden Sie das Pflichtteilsrecht nicht so einfach los. Die Hürden dafür sind verdammt hoch.


Ich hatte einmal einen Mandanten, der seinen Sohn “enterbt” hatte, weil dieser schwul war. (Ja, sowas gibt es leider immer noch.) Das Testament war formell einwandfrei, aber juristisch wertlos. Der Sohn bekam seinen Pflichtteil. Punkt. Und die Beziehung war endgültig zerstört – was vielleicht ohnehin schon der Fall war, aber das Testament hat den letzten Nagel in den Sarg geschlagen.


Das Dumme am Pflichtteil ist: Er ist ein Geldanspruch. Wenn das Vermögen hauptsächlich aus Immobilien oder Unternehmensanteilen besteht, kann das ein echtes Problem werden. Die Erben müssen liquide Mittel aufbrechen, um den Pflichtteilsberechtigten auszuzahlen. Das kann zur Belastung oder gar zum Verkauf von Vermögensgegenständen zwingen.







Fehler Nummer Sechs: Internationales unterschätzen.


Deutschland wird internationaler. Wir haben Ferienhäuser in Spanien, Konten in der Schweiz, Kinder, die in England oder den USA leben. Das ist alles wunderbar, macht die Nachlassplanung aber deutlich komplizierter.


Ein Beispiel: Deutsche Familie, Ferienhaus auf Mallorca. Der Vater stirbt, die Kinder denken, das deutsche Testament würde schon für alles gelten. Pustekuchen. Für die Immobilie in Spanien gilt spanisches Erbrecht – zumindest bis 2015 war das so, heute ist es durch die EU-Erbrechtsverordnung etwas einfacher geworden, aber eben nur etwas. Die Abwicklung dauerte Jahre und kostete ein Vermögen an Anwalts- und Übersetzungskosten.


Oder Schweizer Bankkonten. Die Bank verlangt Nachweise nach Schweizer Recht, der deutsche Erbschein reicht oft nicht. Zusätzlich können Schweizer Steuern anfallen. Das Ganze ist ein bürokratischer Albtraum, wenn man nicht vorgesorgt hat.









Zielsetzung und Aufbau dieses Buches


Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Nun, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich nach dreißig Jahren Praxis einfach das Bedürfnis hatte, mein Wissen weiterzugeben. Nicht nur an Mandanten in Einzelgesprächen, sondern an ein breiteres Publikum. Zum anderen, weil ich glaube, dass es einen echten Bedarf gibt.


Es gibt natürlich schon Fachbücher zum Erbrecht. Gute sogar. Aber viele sind entweder zu theoretisch (für Juristen geschrieben) oder zu oberflächlich (Ratgeber-Stil). Was mir oft gefehlt hat, war etwas dazwischen: Fachlich fundiert, aber praxisnah. Rechtlich präzise, aber verständlich. Mit echten Beispielen, nicht mit konstruierten Standardfällen.


Dieses Buch richtet sich an verschiedene Zielgruppen, und ich bin mir bewusst, dass nicht jedes Kapitel für jeden gleich relevant ist:


Für Privatpersonen und Familien: Sie finden hier einen Überblick über die erbrechtlichen Grundlagen, Gestaltungsmöglichkeiten und steuerliche Aspekte. Die Kapitel sind so geschrieben, dass Sie auch ohne juristische Vorbildung folgen können – wobei das komplexere Kapitel zur Erbschaftsteuer zugegebenermaßen etwas Konzentration erfordert.


Für Unternehmer: Die Kapitel zur Unternehmensnachfolge, zu gesellschaftsrechtlichen Fragen und zur vorweggenommenen Erbfolge dürften für Sie besonders interessant sein. Ich habe versucht, die typischen Stolpersteine aufzuzeigen und praxistaugliche Lösungen anzubieten.


Für Berater: Kollegen aus Anwaltschaft, Steuerberatung und Notariat finden hier eine strukturierte Gesamtdarstellung, die sich gut als Nachschlagewerk eignet. Die Fallbeispiele am Ende können vielleicht Anregungen für die eigene Beratungspraxis geben.


Der Aufbau folgt einer gewissen Logik, ist aber nicht in Stein gemeißelt. Sie müssen das Buch nicht von vorn bis hinten durchlesen (obwohl ich mich natürlich freuen würde, wenn Sie es täten). Die Kapitel sind weitgehend in sich geschlossen, sodass Sie auch gezielt einzelne Themen herausgreifen können.


Wir beginnen mit den erbrechtlichen Grundlagen – dem Fundament sozusagen. Dann geht es zur Testamentsgestaltung, zur vorweggenommenen Erbfolge, zu speziellen Instrumenten wie Nießbrauch und Wohnrechten. Es folgen Kapitel zu Sonderfragen (Gesellschaftsrecht, Familie), zur Steuer, zu Stiftungen, zu internationalen Aspekten und zur praktischen Nachlassabwicklung.


Ein Wort noch zu den Fallbeispielen: Alle sind aus der Praxis, aber natürlich anonymisiert und teilweise vereinfacht. Die Namen sind geändert, die Zahlen oft gerundet, Details weggelassen oder hinzugefügt. Trotzdem – oder gerade deshalb – sind sie real genug, um daraus zu lernen.


Und noch etwas: Dieses Buch ist keine Rechtsberatung und kann keine individuelle Beratung ersetzen. Das sage ich nicht, um mich abzusichern, sondern weil es wirklich so ist. Jeder Fall ist anders. Was für Familie Müller funktioniert, kann für Familie Schmidt katastrophal sein. Nutzen Sie dieses Buch als Grundlage für Gespräche mit Ihrem Berater, nicht als Ersatz dafür.


So, genug der Vorrede. Lassen Sie uns einsteigen.










II. Erbrechtliche Grundlagen und typische Fehler



Das gesetzliche Erbrecht: Ordnungen, Quoten und Ehegattenerbrecht


Bevor wir in die Gestaltungsmöglichkeiten einsteigen, müssen wir uns mit dem beschäftigen, was passiert, wenn man eben nichts gestaltet: die gesetzliche Erbfolge. Das ist so etwas wie der Standard-Modus, das voreingestellte Programm. Und wie jedes Standard-Programm passt es manchmal, manchmal aber auch überhaupt nicht.


Das Grundprinzip ist eigentlich simpel: Mit dem Tod geht das gesamte Vermögen – Juristendeutsch: der Nachlass – auf die Erben über. Automatisch. Ohne Wenn und Aber. Die Erben werden Eigentümer, ob sie wollen oder nicht. (Sie können natürlich ausschlagen, aber dazu später.)


Jetzt fragt sich natürlich: Wer erbt denn, wenn's kein Testament gibt? Das Gesetz hat dafür ein System entwickelt, das im Kern auf Verwandtschaft basiert. Familie first, sozusagen. Das Problem ist nur: Familie ist heute nicht mehr das, was sie mal war. Oder besser: Familie ist heute vielfältiger.




Die Ordnungen – oder: Wer kommt zuerst?


Das Gesetz teilt potenzielle Erben in Ordnungen ein. Die erste Ordnung hat Vorrang vor der zweiten, die zweite


vor der dritten, und so weiter. Innerhalb einer Ordnung wird's dann etwas komplizierter, aber Schritt für Schritt.




Erste Ordnung: Die Abkömmlinge


Zur ersten Ordnung gehören alle, die vom Erblasser abstammen: Kinder, Enkel, Urenkel. Wenn es Erben erster Ordnung gibt, sind alle anderen außen vor (außer dem Ehegatten, aber dazu gleich). Die Kinder erben zu gleichen Teilen. Drei Kinder? Jedes bekommt ein Drittel. Simpel.


Was, wenn ein Kind schon verstorben ist? Dann treten dessen Kinder – also die Enkel des Erblassers – an die Stelle. Die teilen sich den Anteil, der ihrem Elternteil zugestanden hätte. Das nennt man Eintrittserbfolge, und es zieht sich durch alle Generationen.


Ein Beispiel: Erblasser hat drei Kinder. Kind A lebt, Kind B ist verstorben und hatte zwei Kinder, Kind C lebt. Ergebnis: A bekommt ein Drittel, C bekommt ein Drittel, und die beiden Kinder von B teilen sich ein Drittel – also je ein Sechstel.


Wichtig – und das übersehen viele: Es gibt keinen Unterschied zwischen ehelichen, nichtehelichen und adoptierten Kindern. Alle sind gleichberechtigt. Das war nicht immer so, aber seit Jahrzehnten ist das der Stand. Ich erwähne das, weil ich immer noch Mandanten habe, die glauben, “uneheliche” Kinder würden weniger erben. Tun sie nicht.







Zweite Ordnung: Eltern und deren Abkömmlinge


Die zweite Ordnung kommt nur zum Zug, wenn es keine Erben erster Ordnung gibt. Also: keine Kinder, keine Enkel, keine Urenkel. Dann erben die Eltern des Erblassers. Leben beide noch, je zur Hälfte. Ist ein Elternteil schon tot, erben dessen Kinder – also die Geschwister des Erblassers.


Hier wird's manchmal verwirrend. Nehmen wir an, der Vater ist schon lange tot, die Mutter lebt noch. Die Mutter erbt ihre Hälfte. Die andere Hälfte – die ursprünglich dem Vater zugestanden hätte – wird unter dessen Abkömmlingen aufgeteilt. Also unter den Geschwistern des Erblassers.


In meiner Praxis führt das regelmäßig zu Überraschungen. Neulich hatte ich einen Fall, wo ein kinderloses Ehepaar (ohne Testament) verstorben war. Die Witwe dachte, sie würde alles erben. Pustekuchen. Die Geschwister ihres verstorbenen Mannes meldeten sich – Leute, die sie seit dreißig Jahren nicht gesehen hatte. Und rechtlich standen ihnen ein Viertel des Vermögens zu. Die Frau war fassungslos.







Dritte und vierte Ordnung: Die Großeltern und darüber hinaus


Ehrlich gesagt, in der Praxis spielen diese Ordnungen kaum eine Rolle. Aber der Vollständigkeit halber: Dritte Ordnung sind die Großeltern und deren Abkömmlinge (also Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen). Vierte Ordnung


sind die Urgroßeltern und deren Nachkommen. Und so weiter, theoretisch bis ins Unendliche.


Praktisch relevant wird das höchstens, wenn jemand völlig alleine stirbt – keine Kinder, keine Geschwister, Eltern lange tot. Dann wird's zur Spurensuche. Ich hatte mal einen Fall, wo wir Erben in Australien auffindig machen mussten. Die wussten nicht mal, dass sie einen Cousin in Deutschland hatten.









Der Ehegatte – die Sonderrolle


Jetzt wird's interessant, denn der Ehegatte hat eine Sonderstellung. Er ist nicht Teil der Ordnungen, sondern erbt quasi “daneben”. Wie viel, hängt davon ab, neben wem er erbt und in welchem Güterstand die Ehe geführt wurde.







Zugewinngemeinschaft – der Normalfall


Die meisten Ehen laufen im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet vereinfacht: Während der Ehe bleibt alles getrennt, aber am Ende (bei Scheidung oder Tod) wird der Zugewinn ausgeglichen.


Wenn der Ehegatte neben Kindern erbt, bekommt er ein Viertel plus ein weiteres Viertel als Zugewinnausgleich, macht zusammen die Hälfte. Die Kinder teilen sich die andere Hälfte. Bei zwei Kindern bekommt also jeder ein Viertel, die Witwe die Hälfte.


Das mit dem pauschalen Zugewinnausgleich ist übrigens eine Besonderheit. Der Ehegatte kann alternativ auch die


Erbschaft ausschlagen und stattdessen den konkreten Zugewinnausgleich plus Pflichtteil verlangen. Das macht er, wenn der tatsächliche Zugewinn höher ist als das pauschale Viertel. Klingt kompliziert? Ist es auch. Aber es kann sich lohnen.


Neben Erben zweiter Ordnung oder Großeltern erbt der Ehegatte die Hälfte plus das Zugewinnviertel, also drei Viertel. Sind gar keine Verwandten da (was selten vorkommt), erbt er alles.







Andere Güterstände


Bei Gütertrennung (alles getrennt, kein Ausgleich) erbt der Ehegatte neben ein oder zwei Kindern jeweils genauso viel wie jedes Kind, mindestens aber ein Viertel. Bei drei oder mehr Kindern: ein Viertel für den Ehegatten, der Rest für die Kinder.


Bei Gütergemeinschaft (alles gemeinsam) gelten wieder andere Regeln, aber die ist so selten, dass ich darauf nicht näher eingehen will.







Was heißt das praktisch?


Die gesetzliche Erbfolge funktioniert, wenn man eine klassische Familie hat und alle Beteiligten sich gut verstehen. Aber – und das ist entscheidend – sie funktioniert nur dann. Sobald es Besonderheiten gibt, wird's problematisch.


Unverheiratete Partner? Gehen leer aus. Komplett. Egal ob man 30 Jahre zusammengelebt hat oder drei Monate.
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